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dendum prima sententia.“ Blaſius konnte ſich nach unſerm Dafür⸗
halten die zweite An ſicht halten, da dieſelbe immerhin probabel
iſt und da zum Abgehen von der ſtrengeren Anſicht eine rationa-
Hilis CauSa vorlag. Dieſe rationabilis Caulsa finden wir darin, daſs
das Aufſehen vermeiden war, und darin, daſs Auguſtina on
gezwungen geweſen 2 ieſelben Sünden noch einmal beichten,
obwohl ſie zum Empfang der Abſolution chon disponiert war und
ein Recht auf dieſelbe a

Die Congregation des eiligen fficium hat uli
1891 folgende Entſcheidung erlaſſen: „Non sunt inquietandi, qui
tenent Vꝗlidam 6886 absolutionem IN articulo mortis CI‚
dete NOII approbato, tiam quando facile advoeari Seu adesse
potuisset 84Cerdos approbatus; NEC qui tenent alidam ES86E Ab-
S0lutionem In 6Odem articulo mortis COnCeSSaIII peccatis 1E—

servatis. Sive simpliciter Sive 6u  — Censura. Der Sacerdotem 0I
habentem jurisdictionem IN reservata, etliamsi advocari SEU a0
6886 fꝗacile potuisset Sacerdos habens praedictam jurisdictionem.“

St Florian rofeſſor V

oſef Weiß
XIV (Der Hauptinhalt des päpſtlichen eerete

„Quemadmodum omnium 8 humanarum.“) Aus
dem December 1890 erlaſſenen päpſtlichen Decrete „Quem-
admodum O0mnium TeruIII humanarum“ ergibt ſich folgendes:

Der heilige Ater verlangt mit aller Entſchiedenheit, daſs
In den nicht von prieſterlichen ern geleiteten klöſterlichen Inſti⸗
tuten und Gemeinden die etwa bis ahin gebräu  1  E Gewiſſens⸗
rechenſchaft vollſtändig abgeſcha werde Und nicht nuLr die etwa
von den atuten angeordnete pflichtmäßige, ondern auch die
etwa durch Empfehlung, Nachahmung, Gebrauch oder auf irgend
eine andere Weiſe nd Veranlaſſung eingeführte oder einfach nuLr
geſtattete freiwillige „innerſte Herzens  · und Gewiſſenseröffnung“,
ſelbſt enn dieſelbe ſich nicht auf Sünden, Fehler, gute und böſe
Anlagen, Neigungen, Erſehnungen dgl., ondern nur auf den Fort⸗
ſchri in der Tugend eziehen hätte, ſoll gänzlich aufhören; und
um dieſelbe In Zukunft nicht einmal als eine liebgewonnene und
mit Schmerzen vermiſste Uebung In Erinnerung oder zur Sprache

bringen, en in den Conſtitutionen, Directorien und Manu⸗
alien alle Spuren der hemals gebräuchlichen Aufdeckung des Innern
(in manchen deutſchen öſtern „Gewiſſensabnahme“ genannt)/ ge⸗
tilgt und ausgemerzt werden. Den Vorgeſetzten verbietet der heilige
ater ren 9e (districte), alſo Uunter einer were ünde, irgend⸗—
wie (3 durch Bedauern, Fragen, Inrathen, überhaupt durch „be⸗
ſtechende Worte“, geſchweige Ar Befehl Einſchüchterung, Drohung)
darauf hinzuwirken, daſs die üblich eweſene egung des Gewiſſens⸗
berichtes noch fortgeſetzt werde; und den Untergebenen gebietet er,
ere, we dieſem Verbote zuwiderhandeln, bei der zuſtändigen
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kirchlichen Behörde anzuzeigen. Wie man aber jeden einſichtsvollen,erfahrenen und tugendhaften Menſchen mn Zweifeln und Gewiſſens⸗bedrängniſſen Belehrung, Beiſtand und Leitung bitten darf, ſo
iſt namentlich auch den Untergebenen die Freiheit gelaſſen, au  VV
ganz freiem ntriebe und ganz Elgenem Belieben
oder Gutbefinden un ähnlichen en den ern ihren Seelen
zuſtand eröffnen, von denſelben Im Streben nach Ugendenund noch höherer Vollkommenheit Aufſchluſs, Rath und *⁰ ETL;
halten; nur darf teſe Eröffnung nicht un der Abſicht geſchehen, die
mn den Ordensbüchern auferlegte oder empfohlene oder erwähnte oder
auf irgend eine andere Weiſe und Veranlaſſung eingeführte, hemalsgebräuchliche, wenn auch nuLr facultative Gewiſſensrechnung abzu⸗
egen Zudem wird vorausgeſetzt und mit klaren Worten aus geſprochen,
daſs die Betreffenden dem Laienſtande angehörigen Vorgeſetzten die
zur Seelenführung erforderliche Klugheit, Umſicht und Erfahrung(prudentia, discretio, eéxPerti beſitzen, was bei ſolchen, die in der
heiligen Wiſſenſchaft wenig oder gar nicht oder en durcheinigen chlecht verdauten Selbſtunterri vielfach Ie und falſchgebilde ſind, nicht einmal enkbar iſt Wer, wie der Gefertigte, aus
langjähriger Erfahrung weiß, was für ungeſchickte, ungehörige und
anſtößige Fragen bei ſogenannten Gewiſſensabnahmen von Seelen⸗
führern, die Mangels der nöthigen Eigenſchaften nichthätten ſein dürfen, manchmal geſtellt worden ſind, der wird nach
verſchiedenen anderen dieſen Unfug erlaſſenen päpſtlichen Ver⸗
ordnungen die oben bezeichnete gründlich aufräumende freudigſt be
grüßt haben. (Vergl. ury⸗Ballerini II. II 3410

Der heilige Qater weiſet die mehrerwähnten Kloſterobern
an, thren Untergebenen iemals einen außerordentlichen Beichtvater
3u verweigern, ſo oft dieſelben zur Beruhigung thre Gewiſſenseinen ſolchen erbitten 3u müſſen glauben.) Abet iſt wohl
erwägen, daſs nicht die Obern, ſondern die Untergebenen ſe über
dieſe Nothwendigkeit richten, zu urtheilen und zu entſcheiden aben;daſs ferner das Anſuchen den außerordentlichen Beichtvater nichtbeſchränkt iſt auf beſtimmte Zeiten, ſondern ſich ausdehn auf eben⸗
oviele Male, als man das Bedürfnis fühlt; daſs endlich die Vor⸗
geſetzten nach den Beweggründen dieſer Bitte nicht orſchen, nochauch zeigen dürfen, daſs ſie dieſelbe übel nehmen Damit aber dieſe
fürſorgliche Anordnung auch thren Zweck rreiche und nicht vereitelt
werde, ermahnt der heilige Vater die Diöceſanbiſchöfe, jenenTten ihrer Diöceſe, ſich Frauenklöſter befinden, Ohne weiteres
geeignete und mit den nöthigen Vollmachten ausgerüſtete Prieſter
zIu beſtimmen, an welche die Ordensfrauen ſich leicht und beliebig

Bitte ergebenſt, auf die Ausdrücke achten; den Launen oder in⸗
fällen irgend einer überſpannten, oder ſchwachſinnigen, oder ränkevollen Perſondas Wort 3 reden, wäre gefehlt und ieg durchaus nicht un meiner Ich
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wenden können, das Bußſacrament zu empfangen. Das Wort
befehlen wird hier nicht angewendet, eil vielen Orten,
eS nUuLr einen Pfarrer gibt, nicht El iſt, andere beſtimmen,
dann auch, Amit EV jeder Ordensgemeinde freiſtehe nicht bloß der
für ſie approbierten Prieſter ſich zu bedienen, ſondern auch über⸗
dies ſich an den Biſchof zu wenden, einen Prieſter erhalten,
den ſie gerade beſonders wünſf

* Was die Erlaubnis oder da Verbot des Empfanges der
heiligen Communion betrifft, ſo ordnet der heilige Ater 0 daſs
eine derartige Erlaubnis oder Ein derartiges Verbot geben, einzig
und allein dem ordentlichen und dem außerordentlichen Beichtvater
ein ur die Regel oder unter anderen Lite verliehenes)
(jedem in ſeiner Ei zuſtehe, ohne daſs die Kloſtervorſteher irgend
Recht hätten, In dieſe Angelegenheit ſich einzumiſchen, den einzigenFall ausgenommen, In welchem ern Mitglied der Ordensgemeinde
Aergernis gegeben oder eine äußerli wahrnehmbare und thatſächlich
wahrgenommene ſchwere Unde begangen hätte. (Vergl. Gury⸗Ballerini 1006 Eib. Dieſes Recht dauert nur bis zum Wiederempfangedes Bußſacramentes. Uebrigens wird keine auch nur einigermaßen
fromme und tugendhafte Ordensperſon In einem ſolchen Falle
L ohne El zur heiligen Communion zu 9EDie betreffenden Ordensperſonen aben vor allem darauf 3u
ſehen, die von der ege beſtimmten, aber doch Im allgemeinen nur
als ern minimum 3 U betrachtenden Communionen mit
Vorbereitung 3u empfangen. Von dieſen wird ihnen der Beicht⸗
Qater ohne Noth oder E ins Gewicht allende Gründe
auch nicht eine einzige verweigern. Ueberdies önnen ſie ungehinderalle weiteren Communionen empfangen, welche der ordentliche oder
außerordentliche Beichtvater (jeder ſeiner El ihnen rlaubt
(Ueber die öftere Communion es Liguori, Aertnys, Lehmkuhl, Neyraguet, üller, Gouſſet, Gury, Auma die
beiden Fraſſinetti, Fénelon, Ségur, DupanloupNur ſollen ſie, wenn S ſich nicht Um- eine einzelne außer⸗
gewöhnliche, ondern eine beſtändige und regelmäßigeöftere oder tägliche Communion handelt, den Vorgeſetzten oder
die Vorgeſetzte von der erhaltenen Erlaubnis ein⸗ für allemal ver⸗
ſtändigen, ohne daſs * nöthig ⁷⁰

wäre, dieſelben ihre Zuſtimmungbitten oder die etztere abzuwarten. Hat der oder die Vor
geſetzte Gründe, E. agegen prechen, ſo kann EL 1e ieſelbendem Beichtvater des Untergebenen kundgeben; ETL 1e iſt ogar azu
gehalten, muſs aber ſchließlich dem rtheile des Beichtvater ſich
ügen Di In der Regel beſtimmte Zahl der Communionen bildet
alſo durchaus keine unüberſteigliche Grenze; doch ſoll der Beichtvaterbei Erlaubnis der nicht allen, ſondern nur Einzelnen geſtattetenaußergewöhnlichen Communionen von allgemein anerkannten theo⸗
logiſchen Autoritäten (hl Alfons) und von einer vernünftigen,
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auf praktiſche Erfahrungen gegründeten Einſicht In den Seelenzuſtand
und In die äußeren häuslichen und anderen Umſtände und Ver—
hältniſſe der betreffenden Ordensperſonen ſich leiten laſſen

Auf alle dieſe und noch manche andere dahingehörige, aber aus
dem päpſtlichen Decrete nicht auf den erſten lick Erſt

1

en
Punkte finden wir ebenſo gründliche als lichtvolle Darlegung, Er
klärung und Würdigung in der Broſchüre: „Das päpſtliche Deeceret
„Quemadmodum Omnium“ von Secondo Franco 9
deutſch von

1.20. Mav er I Regensburg, Puſtet, 1892, Lei

Ehrenbreitſtein. Rector Bernard EP

Impedimentum eriminis 7) Peter, Eln Ehemann,
Verleitete oft, während die Frau Amalia noch 2  , eine Magd Caja
zur Uunde mit dem Verſprechen ſie eiraten, was EL auch nach
dem ode der Frau that, indem vorher durch den Beichtvater die
dispensatio ab impedimento criminis erlangte. ber der Pfarrer,
der von dem ſündhaften Verhältnis chon ange Verdacht atte,
weigerte ſich, ſie ohne weiteres zu trauen, und erſtattete zuerſt An⸗
zeige dem Biſchof IN fOro Cxtern0o war jedoch das ſündhafte Ver⸗
hältnis nicht erweislich.

ES räg ſich Rückſichten muſste der Beichtvater
nehmen, als aus der El Peters das Impedimentum criminis

entdecken glaubte? L Rückſichten muſste der Pfarrer
ne men

Der Beichtvater. Ob zwiſchen eter und Amalia zur Zeit,
als mit Caja eln ſündhafte Verhältni le ein matrimonium
ratum oder ein COonsummatum vorhanden war, ob ſie beiſammen
wohnten oder wenn auch rechtmäßig) getrenn lebten, war kein
Gegenſtand der Unterſuchung, weil die Nichtbenützung der Ehe oder
die Unterlaſſung der cOpula der Wirklichkeit der Ehe keinen Eintrag
thut Gegenſtand beſonderer nd gan eingehender Unterſuchung
bildet hingegen der ebruch und das Verſprechen der Ehe

ezügli des Ehebruches, rag ſich ob ‘eS von beiden Seiten
materialiter. In Hinſicht des geſchlechtlichen mganges (Per
Copulam Consummatam) und formaliter In Hinſicht der Bosheit
der Handlung durch die enntnis, daſs eter Eein Ehemann ſei
(Per COognitionem malitiae actus) vollſtändig iſt, weil In poenali
und Odiosa das Aeußerſte zugunſten des Schuldigen wird

Die Copula COnsummata wird 12 fOrO CXterno immer prä⸗
ſumiert; aber der Beichtvater aus der Angabe des Beichtkindes
gewi entnimmt, daſs der Aet nich auch von elte des eibes
vollſtändig war, ſo mache EL von einem Ehehindernis keine Er⸗
wähnung (Schmalzgruber Lib Tit. II. 50), denn In fOroO in-
terno entſcheidet nicht die Praesumptio. ondern die ahrhei


